
 

Stadt Weißenfels      26.05.2021 
Fachbereich III 
 

Beantwortung der Anfrage    öffentlich 
AF 065/2021/1 
  
der Stadträtin / des Stadtrates         Kleinschmidt, Rüdiger 
 
am 10.03.2021       im Ortschaftsrat Borau 
 
  Bestätigung Rechts- und Vergabeamt 
 

 
 
 
Herr Kleinschmidt hinterfragt die Maßnahmen zum Borauer Graben. Im Jahr 2020 waren 
210.000,00 € angesetzt, im Jahr 2021 nur noch 100.000,00 €. Bauleistungen wurden bisher 
offensichtlich noch nicht begonnen und trotzdem fehlen 110.000,00 €. Er möchte wissen, für 
welche Maßnahmen Investitionszuweisungen vom Bund für den Borauer Graben erfolgen. 
Herr Kleinschmidt schlägt vor, die missverständliche Finanzproblematik Borauer Graben als 
Ergänzung zum Beschluss über den Haushalt 2021 aufzunehmen. 
  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Ortschaftsräte, 
sehr geehrter Herr Kleinschmidt, 
 
zu Ihrer o. g. Anfrage teilen wir Ihnen Nachfolgendes mit. 
 
Für die Wiederherstellung der Durchgängigkeit sowie der naturnahe Ausbau des Borauer 
Grabens waren die Planungsleistungen und ein eventueller Baubeginn mit Kosten in Höhe 
von 210.000 € im Jahr 2020 geplant.  
 
Die Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Freianlagen der LPH 1 – 4 wurden 2020 
erbracht und abgerechnet.  
 
Der mögliche Haushaltsausgaberest  von 158.000 € wurde in das Haushaltsjahr 2021 über-
tragen. Somit stehen 2021 insgesamt 258.000 € (HAR= 158.000 € und Ansatz 100.000 €) 
zur Verfügung. 
 
Für die LPH 5 – 8 ist eine Förderung = 65 % der Realisierungskosten beim Landesamt für 
Altlastenfreistellung (LAF) beantragt. 
 
Bei Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abteilung Tiefbau unter der Telefonnummer 
03443 - 370 536 zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Bischoff 
Fachbereichsleiter III 
 
 


